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sich schnell ändernden Anforderungen des Berufslebens besser antworten können
als ein grosser staatlicher Apparat. Viele der von unseren Schulen entwickelten und
erprobten Bildungsgänge sind später in das öffentliche Schulwesen übernommen
worden.
Fast alle Ersatzschulen sind staatlich anerkannt und erhalten deshalb Finanzhilfen
von Seiten der öffentlichen Fland. Etwa 5% der Schüler besuchen solche privaten
Schulen. Ergänzungsschulen werden zu über 50% von freien Trägern betrieben,
andere Träger sind Anstalten halbstaatlicher Art wie Volkshochschulen,
Erwachsenenakademien und andere, die nach den erprobten Lehrplänen von Privatschulen
unterrichten, hauptsächlich auch im Bereich der Sprachenschulen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass es mir gelungen ist, in aller
Kürze die Verhältnisse des Privatschulwesens in meinem Lande aus der Sicht der
juristischen Möglichkeiten und der Gesetzgebung darzustellen. Zu den Sorgen, die
der Alltag bringt, brauche ich Ihnen als Zuhörern wohl nichts zu sagen. Sie wissen,
dass die besten Gesetze und Verordnungen nicht imstande sind, uns die Arbeiten
abzunehmen, die die sich ständig verändernde Welt erfordert.
Insbesondere bei den freien Schulen ist ein nie endendes Mitdenken erforderlich, da
es wohl ein Grundprinzip unserer Schulen in allen Ländern ist, Schüler als Individuen
zu schätzen und zu fördern und deshalb darauf zu achten, dass unsere Lehrer nicht
ihre Lehrfächer sondern die ihnen anvertrauten Schüler unterrichten.

Charta der Schulen in freier Trägerschaft
1. Grundgesetzlicher Auftrag
Schule ist eine öffentliche Aufgabe unter öffentlicher Verantwortung (Artikel 7 [1]
GG). Damit nimmt jede Schule in freier Trägerschaft eine öffentliche Aufgabe wahr.
Es gibt weder ein öffentliches Monopol in Bildungs- und Erziehungsfragen noch ein
Schulmonopol des Staates (Art. 7 [4] GG). Unsere pluralistische Gesellschaft
braucht neben den staatlichen Schulen die Schulen in freier Trägerschaft. In der
freiheitlich-demokratischen Staatsform sind sie Verfassungsgebot.

2. Wegbereiter für das Schulwesen
Die Schulen in freier Trägerschaft waren und sind Wegbereiter für das gesamte
Schulwesen. Die Vielfalt des heutigen Schulwesens entspringt freien Ideen und
Initiativen.

3. Zusammenarbeit und konstruktive Kritik
In einem vorwiegend aus staatlichen Schulen bestehenden Schulwesen hat die
Schule in freier Trägerschaft die Aufgabe konstruktiver Kritik; sie verkörpert den
demokratisch legitimierten anderen Weg im Bildungswesen.
Sie vermag Bildungsbedürfnisse aus der Gesellschaft - auch kleinerer Gruppen -
flexibel und schnell zu befriedigen und verantwortet Gegenmodelle. Von dieser
Aufgabe leitet sie ihre Berechtigung her. Ausserdem schliesst sie qualitative und quantitative

Angebotslücken der staatlichen Schulen. Die Schule in freier Trägerschaft
stellt gewonnene Erfahrungen dem gesamten Schulwesen zur Verfügung. 133



4. Aufgabengerechter Freiraum für Entfaltung im Schulwesen
Sollen die Schulen in freier Trägerschaft ihre Aufgaben erfüllen, so darf der Staat die
freie Schule in ihrem pädagogischen Bemühen nicht unangemessen reglementieren.

Insbesondere darf er sie nicht dadurch einschränken, dass er die für die staatlichen

Schulen geltenden Regelungen unverändert auf sie zu übertragen versucht.
Eine bessere Behandlung in bezug auf Berechtigungen und finanzielle Unterstützung

für die der staatlichen Schule angepasstere Schulein freier Trägerschaft ist
ungerechtfertigt und geht an den bildungspolitischen Notwendigkeiten der heutigen
Zeit vorbei.

5. Gleichrangigkeit von Ersatz- und Ergänzungsschulen
Die Arbeit der auf die unterschiedlichen Bildungsbedürfnisse und auf neu auftretende

Bildungsanforderungen ausgerichteten Ergänzungsschulen ist der Arbeit der
Ersatzschule gleichrangig. In Schulgesetzen der Länder noch vorhandene Benachteiligungen

der Ergänzungsschulen sind zu beseitigen.

6. Kostengünstiges Angebot
Die Schulen in freier Trägerschaft sind im Vergleich zur staatlichen Schule für die
öffentlichen Haushalte und damit für den Steuerzahler kostengünstiger. Aus ihrer
Eigenverantwortlichkeit bekennen sich die Schulen in freier Trägerschaft zur
angemessenen Eigenleistung der Schulträger sowie der Kostenbeteiligung der Eltern und
Schüler.
Eine Finanzierung der Schulen in Freier Trägerschaft durch den Staat hat insoweit zu
erfolgen, als durch sie eine durch das Grundgesetz untersagte Sonderung der Schüler

nach den Besitzverhältnissen vermieden werden kann.

7. Grundlagen der Arbeit
Der Bundesverband bindet seine Mitglieder weder weltanschaulich noch konfessionell

oder parteilich. Er unterstützt seine Schulen zum Beispiel in dem Ziel, die Schüler

zur Humanität, zur Toleranz gegenüber Andersdenkenden, zur Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft und zur Achtung gegenüber dem Staat und seinen
Gesetzen zu erziehen.
Der Bundesverband trägt mit seinen Mitgliedsschulen zur internationalen Verständigung

und Zusammenarbeit bei. Er ist Mitglied der International Schools Association
(non governmental member of UNESCO).

Baden-Baden - Braunschweig - Frankfurt/Main - Hamburg - Lübeck
im Januar 1983

Situation de l'école libre en Italie
de Pietro Montanari, Italie

L'«école libre» (privée) en Italie comprend diverses institutions scolaires gérées par
des associations catholiques laïques et pas des «organismes locaux», tels que Pro-

134 vinces et Régions.
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